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QSont 6ubmiffion3tt>efen.
(^orrefponbetcp

Unterm 7. Stuguft a. c. |at bet ©chroeiptifclje @e*

wetbeoereht ein RreiSfäjreiben an bis eibgenöffifc|en unb
fanfonalen Seljörben erlaffcti mit bem ©efttdj, einen bem
©djreiben beigelegten Entwurf p einer ©ubmiffionS*
oerorbnung p prüfen unb bafüt p forgen, boft biefer
entweder als amtliche Sorfchrift bei ©ubmiffionen aro
eïîannt ober pm minbeften ben pftänbigen Serroaïtungen
als aEgeraetne SBeifung bei Vergebung non arbeiten
unb Siefermtgen empfohlen wirb.

©et SBidjtigfett, bie bem ©ubmiffionSroefen Spupb
In gegenwärtiger Seit jufommî, wegen, erje^etnt

eS mir als angebtadft, jenes bem genannten RreiSfchretben
beigegebene SEiufter einer ©ubmiffionSoerorbnung an biefer
©telle burdjpgehen unb non ooEftanbig neutraler SBarte
au§ p beleuchten, denn eS barf oorauSgefdhicft werbe«,
bog bie Setfaffet ba unb bort mehr einer befiimsnten
gfjeode al§ einem non her IßrajiS biftierten Setfahren
gefolgt finb, immerhin ift aber mit jener Irbeit ein großer
Schritt nach SorwäriS getan, unb e§ barf ber Hoffnung
Staunt gegeben werben, baft in wenigen Sauren baS Qtel
erreicht fein roirb.

53er überfielt halber fei eS mir geftattet, bie hier P"<
Erwähnung p bringenben Irtifel in ber mir oodiegen*
ben ^Reihenfolge anpfüken, um in jebem einzelnen galt
eine furge Sefprecpng anfnüpfen p fönnen, wobei ief)

nur bie mir für unfere abhanblwtg pKcfmäftig erfc|einen=
ben Safte IjereuSgreifen mödjte.

Eingangs ftnben mir 14 Seiifäfte für bie fftegekng
be§ ©ubmiffionSmtfenS, fo Srt, 1, ©er ben heutigen Set<
lehr beherrschende, auS ber Seit be§ SRa«c!seftertuRt§ ftam=
menbe ©runbfcft, arbeiten unb Sieferungen an ben lülitv-
beftforbetnbe« p oergeben, hat bem ehrlichen, tedjifchaffe»
neu Çanbmerï unb ©ewetbe ben fcipoerftcn roidf'djoft*
lichen @dgaben Berutfaeht.

Siefer ©aft hat feine fRidjtigfeit, pm größten Seil
roenigfiens, aber auf feinen gall bàrf ber Etieöergang einzig
unb allein auf biefeS Ronto gebüßt werben, gor p oft
finb e§ anbete Serumftänbungen, wenn ein ©efdjäft nicht
ben auffchwung nahm, ben eS unter normalen Sethalt-
Riffen hätte nehmen fönnen. 5fttc|i allein ©ubmiffionS*
oerorbnungen werben ben |>anbwerferftanb p heben

oermögen, ber Steiftet felbft muft mit fi<| in'S Éebet
gehen unb nur p oft wirb er eingesehen müffen, baft er
ben |)obel erfilieh an fich felbft p legen hat- ©ar oiele
SReifte ftnö ber lr«.f!c§t, baft bie Irbeit fie felbft ent=

würdige, fie machen nic|t mehr „mit" unb bleiben beS=

wegen niemals auf der §öh« ber Seit, oergeffen baS ©e=
lernte unb bie ©edpi! unb bringen bamii nichts neues

hinp. Nirgends als gsrabe hier ift baS ©prlcftwori
am Ißlafte: ©elbflerfenntniS ift ber befte SBeg pr 'Beffe=

rung," auch pr Hebung beS ^anbmerf'erftanbeS.
ES ift oolHommen richtig, wenn in Seitfaft 2 gefagt

wirb, baft bei bem heutigen ©pftem Sreu unb ©tauben
in ben greifen beS geroerblichen SEittelftanbeS erfepttert
werben. ©er gute tüchtige Çanbroerfer roirb oft gerabe*

P gezwungen, arbeit p liefern, benn bort, roo
ohne weitere Prüfung unb Überlegung ber Qufehlög an
ben „Sifligften" erfolgt, bleibt aucft ihm fein anbetet
Ausweg, als billig p offerieren, um nachher roenigftenS
einen befdjeiöenett Serbienft burc^ fc^lec^te unb mtnber»
wettige arbeit herauSpfonftruieren.- 3d) bin jroar ber
anfiel, baft hte ber Ser§icl)t auf folc^e arbeiten beffer
ift, benn gute Irbeit roirb jebem SMfier, wenn auch erft
na^ 3ahren, einträglich fein, benn Empfehlung bringt
Me meifie Runbenarbeit.

nach bem Seilfat) 3 bie Seamien ber ©efahr
ber Serbä^ilioungen suSgefeht werben foEen, fcheint roohl

mehr einen ©djrecffchuft oortäufchen ju foEen unb ift aud|
!aum oerftänblic|, benn gegen folcffe Serbä^tigungen
fann fich Î® jsber mit Sei^tigfeii fephen. 3n ben aHer»
meiften gSEen gehört bie für bie Éergebung ber arbeit
in Setra^t föüenbe 'ißerfon einem ber tediniftleu Set»
bfinbe an unb roer bie betr. Statuten gelegentlich bu«h»
fiubiert, roirb finben fönnen, baf, berartige Serbä^tigun>
gen faum am Ipiap finb unb roie bereits ermähnt, fielen
jebem Einzelnen äüittel pr SBahrung feiner, (Spre pr
Setfügung. ES mag fein, baft eS ab unb p oorfommt,
baft bie Irbeit im SorauS einem beftimmten SJIeifier,
ber fich 3UUS befonberS gic-gu eignet unb roenn eS fid|
um eine ©pejialarbeit h«ubelt, jugebaçht ift. Um ben
iPretS ber Itbeit einigermaften p et mittein unb au§p=
gleichen, werben tropem such anbete lEeifier pr Rom
furrenj etngelaben, in gar nieten gäEen aber auc§ be§=

roegen, um ber ungerechtfertigten Äritif befiimmter fjanb=
roerferfreife auS bem SBege p gehen. ES gibt, roie 6e=

tont, ©rünbe, bie ben für eine fcefiimmte Irbeit in grage
fommenben SReifter fcpn oorauSbeftimmen, mürben aber,
roare bteS auch fö'^ft nicyt bireft notroenbig, bie Ronfutren=
ten ni^t ebenfaE» pr Offerteneingabe etngelaben, fo
fommt bie oergebenbe ©teile nur p oft unb gang un=
gerechtfertigter SSBeife in'S ©erebe. ®a fehlt es eben am
gegenfeiligen Sertrauen, baS aber unbebingt »orhanben
fein muft, um auf beiden Seiten ein höh^eS Dlioeau p
streichen. Sogenannte räubige Schafe werben glücfliäjer»
roeife immer oon felbft auSgefctjßltet, benn bie Erfahrung
lehrt, baft bieSßa'hrhMl unb@ebiegenheit noc| immer burdjj'
gebritngen finb.

ES ift roohl eine Selbftoerftänblichfeit, baft auch ber
gute arbetter nach ben gegenfeiitg »ereinbarten Sopn»
tarifen bephlt wirb, roie im Ceitfatj 5 baoon bie IRebe

ift, aber man fleht unb werft audi ba, baft mit ber
Drganifation be§ SubmiffionSroefen eben gang weit sorn
angefangen roerben muft unb baft immer unb p aEen
gelten unüberroinbliche $lnbetrtiffe im ®ege flehen werben.
2öo|I fteEt man Sopiarife auf, roohl »er^ilft man ber
atbeiterfcfjaft gerne p weiteren Sorteilen, aber roie eiele
erbüden ihre SebenSaufgabe in ber anroenbung oon QroangS*
müteln, um im Sohnfampf, fiatt burcp beffere Seiftungen
ihre E^iftens auf eine ftnanjiefl höhere Stufe p bringen.
ÜbcraU baêfelbe ©nmbübel, baft ein beftimmteS Siel fiatt
b«rs| oermehrte Irbeit mehr burc| Seguemli^feit p er»
reichen oerfucht roirb.

Seltfah 7. Som gewerblichen 3J|ittelftenbe feinerfêitS
muft oerlangt werben, baft bie greife aEer SBaren ben ge=

lieferten arbeiten angemeffen finb. IßreiSna^läffe tm
Etnjelfall unb Sonderrabatte aber oerftoften gegen bie

guten Sitten unb ftnb als unlautere ÇanblungSroeife p
oerurteilen. SMïetmann roirb mit biefem Sah« einig
gehen fönnen, eS brangt fich mir I)ic-r nur bie eine grage
auf, roaS unter bem angemeffenen IjîreiS einer Irbeit p
Deïfteben ift unb bie Seaniroortung bitfer grage fteht
autf) gtsoeldjermaften im Sufainmesifang mit bem Stabalt
— nicht ©onberrabattroefen. ®er ^anbroerferftanb fennt
groel ober gar brei Rategorien oon SefteEern, fol^e bie
bie Irbeit gleich ErfteEung Begleiten, anbete bie
mtnbeftenS bie übliche Qahïuttgëfrift abwarten unb roieber
anbete, roelcge nur fehroer ober gar nicfjt befahlen. Selber
muft mit biefer legten art im ©ef^äftSleben gerechnet
werben, unb ber gute unb fiebere Sohlet Ipt auch für
bie Sedufte der fc|les§ten Runden aufpfommest. ®aS
ift meiner anfi^t Rß# eine üngerechtigfeit, bie auf irgend
eine art ebenfaES aus ber 9B?tt gefc§afft werben muft,
oieEeic|t baft fich baS SerftdljerungSroefen einmal auch
biefer IngelegenhMt annimmt, pm Seil ift bie§ ja auch
f^ors gefc|ghen. SiS dato erroa^fen dem guten Sßhfec
aber feine befonberen Sortelle, womit natürücherroeife
auch es pr 5Eac|laffig!e{t bireft angehalten roirb. 3^ hß&e
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Vom Submiffionswesen.
(Korrespondenz.)

Unterm 7. August a. c. hat der Schweizerische Ge-
Werbeverein ein Kreisfchreiben an die eidgenössischen und
kantonalen Behörden erlassen mit dem Gesuch, einen dem
Schreiben beigelegten Entwurf zu einer Submissions-
Verordnung zu prüfen und dafür zu sorgen, daß dieser
entweder als amtliche Vorschrift bei Submissionen an-
erkannt oder zum mindesten den zuständigen Verwaltungen
als allgemeine Weisung bei Vergebung von Arbeiten
und Lieserungen empfohlen Wird.

Der Wichtigkeit, die dem Submissionswesen Haupt-
sächlich in gegenwärtiger Zeit zukommt, wegen, erscheint
es mir als angebracht, jenes dem genannten Kreisschreiben
beigegebene Muster einer Submissionsversrdnung an dieser
Stelle durchzugehen und von vollständig neutraler Warte
aus W beleuchten, denn es darf vorausgeschickt werden,
daß die Verfasser da und dort mehr einer bestimmten
Theorie als einem von der Praxis diktierten Verfahren
gefolgt sind, immerhin ist aber mit jener Arbeit ein großer
Schritt nach Vorwärts getan, und es darf der Hoffnung
Raum gegeben werden, daß in wenigen Jahren das Ziel
erreicht sein wird.

Der Übersicht halber sei es mir gestattet, die hier zur
Erwähnung zu bringenden Artikel in der mir vorliegen-
den Reihenfolge anzuführen, um in jedem einzelnen Fall
eine kurze Besprechung anknüpfen zu können, wobei ich

nur die mir für unsere Abhandlung zweckmäßig erscheinen-
dm Sätze herausgreifen möchte.

Eingangs finden wir 14 Leitsätze für die Regelung
des Submissionswesens, so Art, 1. Der den heutigen Ver>
kehr beherrschende, aus der Zeit des Manchesterwms stam-
meà Grundsatz, Arbeiten und Lieferungen an den Min-
deftfordernden zu vergeben, hat dem ehrlichen, rechtschaffe-
neu Handwerk und Gewerbe den schwersten wirtschaft-
lichen Schaden verursacht.

Dieser Satz hat seine Richtigkeit, zum größten Teil
wenigstens, aber aus keinen Fall darf der Niedergang einzig
und allein auf dieses Konto gebucht werden, gor zu oft
sind es andere Verumständungen, wenn ein Geschäft nicht
den Aufschwung nahm, den es unter normalen Verhält-
mssen hätte nehmen können. Nicht allein Submissions-
Verordnungen werden den Handwerkerstand zu heben

vermögen, der Meister selbst muß mit sich in's Gebet
gehen und nur zu oft wird er eingestehen müssen, daß er
den Hobel erstlich an sich selbst zu legen hat. Gar viele
Meister sind der Anficht, daß die Arbeit sie selbst ent-
würdige, sie machen nicht mehr „mit" und bleiben des-

wegen niemals auf der Höhe der Zeit, vergessen das Ge-
lernte und die Technik und bringen damit nichts neues
hinzu. Nirgends als gerade hier ist das Sprichwort
am Platze: Selbsterkenntnis ist der beste Weg Zur Bêsse-

rung," auch zur Hebung des Handwerkerstandes.
Es ist vollkommen richtig, wenn in Leitsatz 2 gesagt

wird, daß bei dem heutigen System Treu und Glauben
in den Preisen des gewerblichen Mittelstandes erschüttert
werden. Der gute tüchtige Handwerker wird oft gerade-
zu gezwungen, schlechte Arbeit zu liefern, denn dort, wo
ohne weitere Prüfung und Überlegung der Zuschlag an
den „Billigsten" erfolgt, bleibt auch ihm kein anderer
Ausweg, als billig zu offerieren, um nachher wenigstens
einen bescheidenen Verdienst durch schlechte und minder-
wertige Arbeit herauszukonstruieren.- Ich bin zwar der
Ansicht, daß hier der Verzicht auf solche Arbeiten besser
ist, denn gute Arbeit wird jedem Meister, wenn auch erst
nach Jahren, einträglich sà, denn Empfehlung bringt
die meiste Kundenarbeit.

Daß nach dem Leitsatz 3 die Beamten der Gefahr
der Verdächtigungen ausgesetzt werden sollen, scheint wohl

mehr einen Schreckschuß vortäuschen zu sollen und ist auch
kaum verständlich, denn gegen solche Verdächtigungen
kann sich ja jeder mit Leichtigkeit schützen. In den aller-
meisten Fällen gehört die für die Vergebung der Arbeit
in Betracht fallende Person einem der technischen Ver-
bände an und wer die betr. Statuten gelegentlich durch-
studiert, wird finden können, daß derartige Verdächtign«-
gen kaum am Platz sind und wie bereits erwähnt, stehen
jedem Einzelnen Mittel Zur Wahrung seiner. Ehre zur
Verfügung. Es mag sein, daß es ab und zu vorkommt,
daß die Arbeit im Voraus einem bestimmten Meister,
der sich ganz besonders hiezu eignet und wenn es sich

um eine Gpeziààit handelt, zugedacht ist. Um den
Preis der Arbeit einigermaßen zu «Mitteln und auszu-
gleichen, werden trotzdem auch andere Meister zur Kon-
kurrenz eingeladen, in gar sielen Fällen aber auch des-
wegen, um der ungerechtfertigten Kritik bestimmter Hand-
werkerkreise aus dem Wege zu gehen. Es gibt, wie bs-
tont, Gründe, die den für eine bestimmte Arbeit in Frage
kommenden Meister schon vorausbestimmen, würden aber,
wäre dies auch sonst nicht direkt notwendig, die Koàrren-
ten nicht ebenfalls zur Offerteneingabe eingeladen, so
kommt die vergebende Stelle nur zu oft und ganz UN-
gerechtfertigter Weise in's Gerede. Da fehlt es eben am
gegenseitigen Vertrauen, das aber unbedingt vorhanden
sein muß, um aus beiden Seiten ein höheres Niveau zu
erreichen. Sogenannte räudige Schafe werden glücklicher-
weise immer von selbst ausgeschaltet, denn die Erfahrung
lehrt, daß die Wahrheit und Gediegenheit noch immer durch-
gedrungen sind.

Es ist wohl eine Selbstverständlichkeit, daß auch der
gute Arbeiter nach den gegenseitig vereinbarten Lohn-
tarifen bezahlt wird, wie im Leitsatz 5 davon die Rede
ist, aber man sieht und merkt auch da, daß mit der
Organisation des Submissionswesen eben ganz weit vorn
angefangen werden muß und daß immer und zu allen
Zeiten unüberwindliche Hindernisse im Wege stehen werden.
Wohl stellt man Lohntarife auf, wohl verhilft man der
Arbeiterschaft gerne zu weiteren Vorteilen, aber wie viele
erblicken ihre Lebensaufgabe in der Anwendung von Zwangs-
Mitteln, um im Lohnkampf, statt durch bessere Leistungen
ihre Existenz aus eins finanziell höhere Stufe zu bringen.
Überall dasselbe Grundübel, daß ein bestimmtes Ziel statt
durch vermehrte Arbeit mehr durch Bequemlichkeit zu er-
reichen versucht wird.

Leitsatz 7. Vom gewerblichen Mittelstände seinerseits
muß verlangt werden, daß die Preist aller Waren den ge-
lieferten Arbeiten angemessen sind. Preisnachlässe im
Einzelfall und Sonderrabatte aber verstoßen gegen die

gute» Sitten und sind als unlautere Handlungsweise zu
verurteilen. Jedermann wird mit diesem Satze einig
gehen können, es drängt sich mir hier nur die eine Frage
auf, was unter dem angemessenen Preis einer Arbeit zu
verstehen ist und die Beantwortung dieser Frage steht
auch etwelchermaßen im Zusammenhang mit dem Rabatt
— nicht Sondsrrabattwesen. Der Handwerkerstand kennt
zwei oder gar drei Kategorien von Bestellern, solche die
die Arbeit gleich nach Erstellung begleichen, andere die
mindestens die übliche Zahlungsfrist abwarten und wieder
andere, welche nur schwer oder gar nicht bezahlen. Leider
muß mit dieser letzien Art im Geschäftsleben gerechnet
werden, und der gute und sichere Zahler hat auch für
die Verluste der schlechten Kunden aufzukommen. Das
ist meiner Ansicht nach eine Ungerechtigkeit, die auf irgend
eine Art ebenfalls aus der Welt geschasst werden muß,
vielleicht daß sich das Versicherungswesen einmal auch
dieser Angelegenheit annimmt, zum Teil ist dies ja auch
schon geschehen. Bis dato erwachsen dem guten Zahler
aber keine besonderen Vorteile, womit natürlicherweise
auch er zur Nachlässigkeit direkt angehalten wird. Ich habe



486 SHuftï. fcJpmj. ^(ittbtt>.=3cit««0 („SOteifterblatt") Str. 39

angenommen, bafj unter ben „©onberrabatten" auch bte fou ft
üblichen 2% Kaffaftonto einbezogen würben, unb gwar au§
bem Orunbe, weil ba unb bort fdffon Infirengungen ge»

macht werben, auch btcfe Sorieile cu§ ber SBelt p fchaf»
feu, e§ war Mes ber einzige Sorfprung, ben bie erftgenannte
Kategorie ben anbern gegenüber oorauë batte.

i«c| ber Sefteüer unb Suftraggeber uat feinerfeitS
bei ber Prüfung ber StedEjnung ober bei ber gefifetpng
ber angemeffenen greife gu berücffichtigen, bafj bem |>anb«
werfSmeifter ©pefen gang oerfcijiebener Sri etwadjfen;
fo mufj bie SBerfftßümiete bezahlt werben, ferner fatten
bie oerfdjiebenen SerfidÉferung? prämlen ebenfalls fiarî in'S
©ewicp, Sterfgeug unb Mafdjtnen geîjeit ab unb müffen
erfe^t werben, ©pefen, an bie nur wenige benïen.

gn Seitfah 8 ifi ber ©a| p finben : @§ foil unter«
Sucht unb feftgefteflt werben, welches Serbienfi angemeffen
unb notwenbig ifi, um ben redjifdpffenen Meiner unb
Irbeitgeber im ÉUer oor éXiot unb ©orge zu fdjjühen.
Aber btefen ißunSt fann man natürlich in guten freuen
Zweierlei Meinung fein, unb um eine ber beiben näher
ZU beleuchten, gehe ich son ber Stage aus, au§ welkem
Orunbe ber Seamienftanb bie llterlpenfionen anftrebt,
nâmlidj beSwegen, weit ber Seamie im liter meiftenë
ausgestaltet wirb ohne zu fragen, womit unb mit wetzen
Mitteln er feinen ßebenSabenb oerbïingen foil ©iwaS
anberS fielet e§ fdjon beim §anbwerfetfianb. ©in tücfp
tiger Melfier, ber fein ©efdfjäft in bie §öt)e gebraut bat,
ber pt fich auch einen Érbeiterftanb gefiebert, ber ihm
feinen Setrieb ruhig weiterführen fann. Ser Seroeis
beS UnterfcljiebeS fann fatg barauS erfepn werben, baff
ein gut fnnbierteS ©efdfjäft nach bem Sbleben be§ MeifietS
oft son ber Meifiersfrau weitergeführt werben fann,
wahrenbbem bie Seamtenfrau nicht furgerljanb ihren Mann
auf bem Sureau" ablöfen fönnen wirb, gretltclj hM fl<h
auch ber tfjanbwerfer für ©oentualfäüe zu fichem, both
ifi eë nicht ratfam, bie Slrbeiten burch §inzuted)nung son
ißnoatülterSoerflchetungSprämien [zu fe|r zu »erteuern.
®ie fiele |jefeung beë ©efcpfteS ifi bie fteptfie Itters«
oerftdherung für ben ©ewerbetreibenben.

Seiifat) 10 wünfcht, wo bie§ möglich erfcheint, Me

luffieEung son Sarifen. ®er Sarif mag recp fein für
Jtunbenarbeit, für Heinere Aufträge unb um auch für
bte luffMung son Soranfchlägen beftimmte Inhalts«
punîte zu Befifje«. Sei Utenbauten rietet [ich ber ißreiS
aber boch nach ber ©röfje beë luffrageS unb ipuptfäch«
ftch nas| ber ßß'M gleite« Oegenfiänbe. ©et tarif fefct

Z. S. ben IßrelS für eine 3i»nmertüre feft, eS erf^eint
mir aber als ©elbfioetftänblichfelt, bafj 30 Süren oon
genau betfelben SluSführung itid^i mit bem SarifpreiS
berechnet werben fönnen, fonbern baff hier unbebingt eine

©rmäfjigung einzutreten hat, ba fich bie ©pefen in btefem
galle oerteilcn, unb bte Irbeit eine einfachere, ober wie
ber ^anbwetfer fagt, „läufigere" ift.

@8 ift zu begrüben, wenn ber angemeffene fßreiS burc|
guzletpng son ©achoerftänbigen sor Öffnung ber 3n*
geböte ermittelt wirb, bie Dcganifation biefeë SorgepnS
wirb zwar immer auf ©djwierigfeiten flogen, eë wirb
bie „Uteutratität" btefer Kommiffion jeweils eine §aupt=
rolle fpleten. @o foüte aud) Seitfais 12 überall anerfannt
werben, ba bte gorberung, bie Arbeiten möglich ft zu oet=
teilen, b. h- möglichfi jeben Oewerbeireibenben gu berfidf«

ftchiigen, unbebingt einem rechtlichen ©efüht unb Ompfinben
entfpridht. 3luch fott ber Olnheimifche bem gremben,
fofern Orfterer biefelbe SeifiungSfähigfeit erreicht, sorge»
zogen werben. SBeniger oerfianbltch ift ber 2Bunfc|» baf?
ein Serbanb bem Otnzetbewerber sorgezogen werben fott,
benn ich erbliife im SerbanbSwefen neben ben gewifj
anerfennenSwerten Sorteiten auch bebeutenbe ©chatten«
feiten unb eS fommt sor, ba| Serbanbe ihre luftrag--
gebet bireft terrorifieren fönnen. geh gehe son ber In«

ficht aus, baff eine ©ubmiffionSoerorbnung, fofern fte
lebensfähig fein will, bie Stechte beiber Seile zu wahren
bat. geh gehe in btefem tßunft erft son meiner Slnftdht
ab, wenn eS gelungen ift, bafj bte [ehon oben erwähnten
„angemeffenen" greife burih eine neutrale feumniffion
ermittelt werben fönnen. Oefe^t aber ber galt, bajj bieg

nicht zuftanbe gebracht werben fann, unb eS gibt in eines
©emeinbe mit Heineren Serhältniffen für eine Irbeit nur
ein Serbanb ein, bann muff bemgemäfj jebet IßreiS an«

genommen werben. @S fei zwar betont, baff ich ber In«
ficht bulbige, ba& jebe Srbeit fo bezahlt werben foß,
ba§ ein fixeres luSfommen gewährleistet werben fann,
aber ber |>anbwetfetfianb ift ntdht nur butdj eis unter«
btetungen, fonbern auch fdEjon butch überbietungen fep
gefchäbigt worben.

geber aber, ber Slrbeiten zu oergeben hat, fott ftch z«r
tpfli^t maäjen, btefe Ulrbeit zuerfi in feiner ©emeinbe,
bann erft im Danton unb plefih wenn fein anbetet luêweg
möglich ifi iu ber Schweig felbft zu oergeben. ba|
ich öamit etwa gar ben ©q§ auffteKen wollte, ba|
an ber SanbeSgrenge nun eine chtnefifdhe Mauer zu
errichten fei, wir firib ja befanntlich zu fcljr oom InS»
lanb abhängig, MefeS fann fleh aber gsrabe beSwegen
nicht Beilagen, wenn gertigware bei uns felbft angefertigt
wirb, Ser Ärieg hat uns bie richtigen SBege gewiefen.
Utadh 14 Seiifähen gelangt ber ©^weigerif^e ©ewerbe«
oerein gut Suffteliung ber eigentlid)en ©ubmiffionSoer«
orbnnttg, bie ich ber SBi^tigfett wegen artifelweife
folgen laffe, um auch hier jeweils einige Segleitworte
beifügen gu fönnen.

Slrt. 1. Slrbeiten unb ßieferungen ftnb in ber IRegel
auf bem SBege ber öffentlichen InSfchreibung gu oergeben.
Son einer îuSfchreibung fann abgefehen werben, wetm

a) ber in grage p:ehenbe SBert tiad) Soranfehlag
gr. 2000.— nieijt überfietgt ;

b) bie luSjüfjtimg befonbere gähigfett erforbert, ober
burch Ißatentfchuh befchränft iü;

c) ®er ©egenftanb [ich feiner befonberen Irt wegen
ober auS wichtigen ©rünben niep zur luSfshrei«
bung eignet ober nic|t im sorauS berechnen lägt.

gür periobifdje Irbeiten unb Sieferungen ift bie luS«
f^retbung je nach bereu Umfang in Qeitraumen oon 1—2
gahren gu wieberholen.

®iefer ©nrabfag fteht int allgemeinen auf gefunben
göpf,; boc| belehrt mich, Höh bem guten SSiden, Irbeiten
in Seträgen unter gr. 2000.— bireft gu oergeben, bie

IßrajiS eines anbern, ober beffer gefegt, eS treten einem

auch hier cufjerorbenttiche ©^wierigfeiten hemmenb in
ben SBeg. Inf ber einen ©eile fteht ber gefc|icfce tüch=

tige unb ehrliche ^anbwerfSmeifier, auf ber anbern ber

weniger leifiungSfähige, ber burch btefeS Sorgehen un=

wiUfürli^ in ben Çintergrunb geftetlt wirb, gubem
werben Slrbeiten unter ber angelegten Summe bie größte

3ahl ber Aufträge ausmachen ober ben fjaupioerbtenft
ber Meifier bilben. gür bte Irbeiten fann im allgemeinen
auch Sarif Ittwenbung finben. (gortfehung folgt.)

flkc Stoff Ii. Sora in 1er linMiitrn Bnlnift
fdfretbt §err ©ruft Marti in ber „Ut. 3. 3-"-
Umwälzung in ber SOBahl ber Saufioffe, bie unfere ©table«

bilber gu einer fdfjon recht ferne liegenben ©poche oon

©runb aus anberS geftaltet hat, madgt ftch nun feit einigen

gahren mit raf'ch gunehmenber Seutli^feit auch in bem

füllen, ben Steuerungen oon Statur eher abholben Steicg

ber Sauernbörfer unb $öfe bemerfbar. ©ie SBanblung

befteht barin, baff bie bobenftänbigen Saufioffe butch

fol^e oon mehr frembartigem SEÖefen unb Urfptung
erfeht werben. ®er eigene ©runb unb Soben gab einft
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angenommen, daß unter den „Sonderrabatten" auch die sonst
üblichen 2°/° Kassaskonto einbezogen wurden, und zwar aus
dem Grunde, weil da und dort schon Anstrengungen gê'
macht werden, auch diese Vorteile aus der Welt zu schaf-
sen, es war dies der einzige Vorsprung, den die erstgenannte
Kategorie den andern gegenüber voraus hatte.

Auch der Besteller und Auftraggeber hat seinerseits
bei der Prüfung der Rechnung oder bei der Festsetzung
der angemessenen Preise zu berücksichtigen, daß dem Hand-
werksmeister Spesen ganz verschiedener Art erwachsen;
so muß die Werkstattmietk bezahlt werden, ferner fallen
die verschiedenen Versicherungsprämien ebenfalls stark in's
Gewicht, Werkzeug und Maschinen gehen ab und müssen
ersetzt werden, Spesen, an die nur wenige denken.

In Leitsatz 8 ist der Satz zu finden: Es soll unter-
sucht und festgestellt werden, welches Verdienst angemessen
und notwendig ist, um den rechtschaffenen Meister und
Arbeitgeber im Alter vor Not und Sorge zu schützen,
über diesen Punkt kann man natürlich in guten Treuen
zweierlei Meinung sein, und um eine der beiden näher
zu beleuchten, gehe ich von der Frage aus, aus welchem
Grunde der Beamtenstsnd die Alterêpmsionen anstrebt,
nämlich deswegen, weil der Beamte im Alter meistens
ausgeschaltet wird ohne zu fragen, womit und mit welchen
Mitteln er seinen Lebensabend verdüngen soll. Etwas
anders steht es schon beim Handwerkerstand. Ein tüch-
tiger Meister, der sein Geschäft in die Höhe gebracht hat,
der hat sich auch einen Arbeiterstand gesichert, der ihm
seinen Betrieb ruhig weiterführen kann. Der Beweis
des Unterschiedes kann kurz daraus ersehen werden, daß
ein gut fundiertes Geschäft nach dem Ableben des Meisters
oft von der Meistersfrau weitergeführt werden kann,
währenddem die Beamtenfrau nicht kurzerhand ihren Mann
auf dem Bureau ablösen können wird. Freilich hat sich

auch der Handwerker für Eventualfälle zu sichern, doch
ist es nicht ratsam, die Arbeiten durch Hinzurechnung von
PrioataUersversicherungsprämien szu sehr zu verteuern.
Die stete Hebung des Geschäftes ist die sicherste Alters-
Versicherung für den Gewerbetreibenden.

Leitsatz 10 wünscht, wo dies möglich erscheint, die

Aufstellung von Tarifen. Der Tarif mag recht sein für
Kundenarbeit, für kleinere Aufträge und um auch für
die Aufstellung von Voranschlägen bestimmte Anhalts-
punkte zu besitzen. Bei Neubauten richtet sich der Preis
aber doch nach der Größe des Auftrages und hauptsäch-
ttch nach der Zahl gleicher Gegenstände. Der Tarif setzt

z. B. den Preis für eine Zimmertüre fest, es erscheint
mir aber als Selbstverständlichkeit, daß 30 Türen von
genau derselben Ausführung nicht mit dem Tarispreis
berechnet werden können, sondern daß hier unbedingt eine

Ermäßigung einzutreten hat, da sich die Spesen in diesem

Falle verteilen, und die Arbeit eine einfachere, oder wie
der Handwerker sagt, „läufigere" ist.

Es ist zu begrüßen, wenn der angemessene Preis durch
Zuziehung von Sachverständigen vor Öffnung der An-
geböte ermittelt wird, die Organisation dieses Vorgehens
wird zwar immer auf Schwierigkeiten stoßen, es wird
die „Neutralität" dieser Kommission jeweils eine Haupt-
rolle spielen. So sollte auch Leitsatz 12 überall anerkannt
werden, da die Forderung, die Arbeiten möglichst zu ver-
teilen, d. h. möglichst jeden Gewerbetreibenden zu berück-

sichtigen, unbedingt einem rechtlichen Gefühl und Empfinden
entspricht. Auch soll der Einheimische dem Fremden,
sofern Ersterer dieselbe Leistungsfähigkeit erreicht, vorge-
zogen werden. Weniger verständlich ist der Wunsch, daß
ein Verband dem Einzelbewerber vorgezogen werden soll,
denn ich erblicke im Verbandswesen neben den gewiß
anerkennenswerten Vorteilen auch bedeutende Schatten-
feiten und es kommt vor, daß Verbände ihre Austrag-
geber direkt terrorisieren können. Ich gehe von der An-

ficht aus, daß eine Submissionsverordnung, sofern st«

lebensfähig sein will, die Rechte beider Teile zu wahren
hat. Ich gehe in diesem Punkt erst von meiner Ansicht
ab, wenn es gelungen ist, daß die schon oben erwähnten
„angemessenen" Preise durch eine neutrale Kommission
ermittelt werden können. Gesetzt aber der Fall, daß dies
nicht zustande gebracht werden kann, und es gibt in einer
Gemeinde mit kleineren Verhältnissen für eine Arbeit nur
à Verband ein, dann muß demgemäß jeder Preis an-
genommen werden. Es sei zwar betont, daß ich der An-
ficht huldige, daß jede Arbeit so bezahlt werden soll,
daß ein sicheres Auskommen gewährleistet werden kann,
aber der Handwerkerstand ist nicht nur durch Preisunter-
bietungen, sondern auch schon durch überbietungen sehr
geschädigt worden.

Jeder aber, der Arbeiten zu vergeben hat, soll sich zur
Pflicht machen, diese Arbeit zuerst in seiner Gemeinde,
dann erst im Kanton und zuletzt, wenn kein anderer Ausweg
möglich ist, in der Schweiz selbst zu vergeben. Nicht daß
ich damit etwa gar den Satz aufstellen wollte, daß
an der Landesgrenze nun eine chinesische Mauer zu
errichten sei, wir find ja bekanntlich zu sehr vom Aus-
land abhängig, dieses kann sich aber gerade deswegen
nicht beklagen, wenn Fertigware bei uns selbst angefertigt
wird. Der Krieg hat uns die richtigen Wege gewiesen.
Nach 14 Leitsätzen gelangt der Schweizerische Gewerbe-
verein zur Ausstellung der eigentlichen Submissions»er-
ordnung, die ich hier der Wichtigkeit wegen artikelweise
folgen lasse, um auch hier jeweils einige Begleitworte
beifügen zu können.

Art. 1. Arbeiten und Lieferungen sind in der Rege!
auf dem Wege der öffentlichen Ausschreibung zu vergeben.
Von einer Ausschreibung kann abgesehen werden, wenn

a) der in Frage stehende Wert nach Voranschlag
Fr. 2000.— nicht übersteigt;

b) die Ausführung besondere Fähigkeit erfordert, oder
durch Patentschutz beschränkt ist;

e) Der Gegenstand sich seiner besonderen Art wegen
oder aus wichtigen Gründen nicht zur Ausschret-
bung eignet oder nicht im voraus berechnen läßt.

Für periodische Arbeiten und Lieferungen ist die Aus-
schreibung je nach deren Umfang in Zeiträumen von 1—2
Jahren zu wiederholen.

Dieser Grundsatz steht im allgemeinen aus gesunden
Füßen; doch belehrt mich, trotz dem guten Willen, Arbeiten
in Beträgen unter Fr. 2000.— direkt zu vergeben, die

Praxis eines andern, oder besser gesagt, es treten einem

auch hier außerordentliche Schwierigkeiten hemmend in
den Weg. Auf der einen Seite steht der geschickte tüch-

tige und ehrliche Handwerksmeister, aus der andern der

weniger leistungsfähige, der durch dieses Vorgehen un-
willkürlich in den Hintergrund gestellt wird. Zudem
werden Arbeiten unter der angesetzten Summe die größte

Zahl der Aufträge ausmachen oder den Hauptverdienst
der Meister bilden. Für die Arbeiten kann im allgemeinen
auch der Tarif Anwendung finden. (Forlsetzung folgt.)

Mer Stiff ». Form i» der ländlichen Bmlmit
schreibt Herr Ernst Marti in der „N. Z. Z.": Die

Umwälzung in der Wahl der Baustoffe, die unsere Städte-
bilder zu einer schon recht ferne liegenden Epoche von

Grund aus anders gestaltet hat, macht sich nun seit einigen

Jahren mit rasch zunehmender Deutlichkeit auch in dem

stillen, den Neuerungen von Natur eher abholden Reich

der Bauerndörfer und Höfe bemerkbar. Die Wandlung
besteht darin, daß die bodenständigen Baustoffe durch

solche son mehr fremdartigem Wesen und Ursprung
ersetzt werden. Der eigene Grund und Boden gab einst
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